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Öffentliche Bekanntmachung 

hinsichtlich der Aufforderung der Einreichung von 

Wahlvorschlägen von Wählergruppen und Einzelbewerbern                                                      

für die Kommunalwahl am 14.09.2025 

 

Es wird mitgeteilt, dass der Verfassungsgerichtshof NRW am 06.05.2025 (VerfGH 

30/23.VB-2) entschieden hat, dass § 15a Absatz 1 des Gesetzes über die 

Kommunalwahlen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KWahlG) 

in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und 

weiterer wahlbezogener Vorschriften vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) gegen 

Artikel 4 Absatz 1 der Landesverfassung in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 des 

Grundgesetzes verstößt. Der Verfassungsgerichtshof NRW hat die Vorschrift gem. 

§ 61 Absatz 3 Verfassungsgerichtshofgesetz für nichtig erklärt. 

Hieraus folgt, dass Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 

Wählergruppentransparenzgesetz einer Pflicht zur Rechenschaftslegung 

unterliegen, für einen gültigen Wahlvorschlag zu den Kommunalwahlen entgegen 

der bisher geltenden Regelung diesem keine Bescheinigungen beifügen müssen, 

die ihr der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 

Wählergruppentransparenzgesetz über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für 

die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. 

Demzufolge haben nur die Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach 

§ 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes verpflichtet sind, dem 

Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG NRW beizufügen, aus 

der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vorangegangenen zwölf 

Monaten Zuwendungen erhalten haben; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders 

gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentransparenzgesetzes sind hierbei 

anzugeben. 

Die Erklärung nach § 15a Absatz 2 des Gesetzes ist von der im Wahlgebiet zum 

Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu 

unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 27 eingereicht werden. Reicht 

die Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so brauchen diese 

Nachweise nur einmal eingebracht zu werden. 

Für Einzelbewerber beschränkt sich die Mitteilungspflicht auf Angaben über 

Zuwendungen, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und 

Wahlkampfführung von Dritten erhalten hat. 

Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum 

Zeitpunkt der Wahl eine Zuwendung, die die Bedingungen des § 2 Absatz 2 Satz 

4 des Wählergruppentransparenzgesetzes erfüllt, sind diese dem Wahlleiter nach 

§ 15a Absatz 3 des Gesetzes unter Angabe des Namens und der Anschrift des 

Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich mitzuteilen. Die 

Erklärung ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung 

zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster 



der Anlage 28 eingereicht werden. Auch hier gilt für Einzelbewerber eine 

Mitteilungspflicht hinsichtlich der Angaben über Zuwendungen, die der 

Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten 

erhalten hat. 

 

 

Ahlen, den 22.05.2025          

                                                                                                                                

Stadt Ahlen    

Der Wahlleiter 

gez. Dr. Alexander Berger 


	db
	AB 18 - Anlage 1

